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Allgemeine Verkaufsbedingungen der Philipp Hafner GmbH & Co. KG  
 
I. Angebot und Vertragsabschluss 
1. Die Unterlagen des Lieferers sind nur annähernd maßgebend. An Kostenanschlägen, Zeichnungen 
und anderen Unterlagen behält sich der Lieferer das Eigentums- und Urheberrecht vor Sie dürfen 
Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 
2. Die Angebote des Lieferers sind stets freibleibend. 
3. Allen Vereinbarungen und Angeboten liegen unsere Bedingungen zugrunde: Sie werden durch 
Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung anerkannt. Abweichende Bedingungen des Abnehmers, 
die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht 
ausdrücklich widersprechen. 
 
II. Preise und Zahlungsbedingungen 
1. Wechsel und Schecks werden nur erfüllungshalber ohne Gewähr für Protest sowie nur nach 
Vereinbarung und unter Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit angenommen. Diskontspesen werden 
vom Tag der Fälligkeit des Rechnungsbetrages an berechnet. Wechsel werden ohne Gewähr für 
richtige und rechtzeitige Vorlegung, Protestierung, Benachrichtigung und Zurückleitung des Wechsels 
bei Nichteinlösung angenommen. 
2. Bei Zahlungseinstellung oder Überschuldung des Bestellers sowie bei Zahlungsverzug ist der 
Lieferer, unbeschadet sonstiger Rechte, befugt, Sicherheiten oder Vorauszahlungen für ausstehende 
Lieferungen zu verlangen. In den vorgenannten Fällen wird die Kaufpreisforderung sofort zur Zahlung 
fällig. 
3. Der Besteller kann nicht wegen etwaiger Gegenansprüche seine Leistungen verweigern oder sie 
zurückhalten sowie mit Gegenansprüchen aufrechnen, es sei denn, diese Gegenansprüche sind vom 
Lieferanten anerkannt oder gerichtlich festgestellt. 
 
III. Lieferzeit 
1. Die im Angebot bzw. in der Auftragsbestätigung angegebenen Lieferfristen sind unverbindlich und 
stellen eine ungefähre Größe dar, sofern nichts Gegenteiliges vereinbart ist. 
2. Ein kalendermäßig vereinbarter Liefertermin ist unverbindlich, wenn der Besteller die von ihm zu 
beschaffenden Unterlagen nicht fristgerecht beigebracht hat oder eine vereinbarte Anzahlung nicht 
termingerecht bei uns gutgeschrieben ist. 
3. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, 
insbesondere Streik und Aussperrung, sowie beim Eintritt unvorgesehener Hindernisse, die außerhalb 
des Willens des Lieferers liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder 
Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände 
bei Unterlieferern eintreten. Der Lieferant muss dem Abnehmer solche Hindernisse unverzüglich 
mitteilen. Sofern eine Lieferverzögerung aus den oben genannten Gründen länger als 4 Monate dauert, 
ist der Abnehmer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Weitere Ansprüche des Abnehmers sind 
insoweit ausgeschlossen. 
4. Wenn dem Besteller wegen einer vom Lieferer zu vertretenden Verzögerung ein Schaden entsteht, 
so ist er unter Ausschluss weiterer Ansprüche berechtigt, eine Verzugsentschädigung zu fordern, die 
für jede volle Woche der Verspätung 0,5%, im ganzen aber höchstens 5% vom Wert des 
Liefergegenstandes, der nicht genutzt werden kann, beträgt, es sei denn, dem Lieferer fällt mindestens 
grobe Fahrlässigkeit zur Last. 
 
IV. Gefahrenübergang und Entgegennahme 
1. Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferteile auf den Besteller über, und zwar 
auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Lieferer noch andere Leistungen, z.B. die 
Versendungskosten oder Anfuhr und Aufstellung übernommen hat. Auf Wunsch des Bestellers wird 
auf seine Kosten die Sendung durch den Lieferer gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und 
Wasserschäden sowie sonstige versicherbare Risiken versichert. 
2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die 
Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft ab auf den Besteller über: jedoch ist der Lieferer 
verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Bestellers die Versicherung zu bewirken, die dieser verlangt. 
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V. Eigentumsvorbehalt 
1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung zwischen dem Lieferanten und dem Besteller - bei Bezahlung durch Scheck 
oder Wechsel bis zu deren Einlösung - Eigentum des Lieferanten. 
2. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr 
berechtigt. Eine Verpfändung, Sicherungsübereignung oder Sicherungszession ist ihm jedoch nicht 
gestattet. Der Besteller ist verpflichtet, die Rechte des Vorbehaltsverkäufers beim Weiterverkauf von 
Vorbehaltsware auf Kredit zu sichern. 
3. Die Forderungen des Bestellers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Besteller 
schon jetzt an den Lieferer ab. Der Lieferer nimmt diese Abtretung an. 
4. Bei Verbindung der Vorbehaltsware mit anderen, nicht dem Lieferer gehörenden Waren, steht dem 
Lieferer der dabei entstehende Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des 
Fakturawertes der Vorbehaltsware zu der übrigen verbundenen Ware zum Zeitpunkt der Verbindung 
zu. Erwirbt der Besteller das Alleineigentum an der neuen Sache, so sind sich die Vertragspartner 
darüber einig, dass der Besteller dem Lieferer im Verhältnis des Fakturawertes der verbundenen 
Vorbehaltsware Miteigentum an der neuen Sache einräumt und diese unentgeltlich für den Lieferer 
verwahrt. 
5. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Waren und zwar gleich, ob ohne oder nach 
Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung weiterveräußert, so gilt die oben 
vereinbarte Vorausabtretung nur in Höhe des Fakturawertes der Vorbehaltsware, die zusammen mit 
den anderen Waren weiterveräußert wird. 
 
VI. Haftung für Mängel der Lieferung 
Für Mängel der Lieferung, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften gehört, haftet der 
Lieferer unter Ausschluss weiterer Ansprüche wie folgt: 
1. Alle diejenigen Teile sind nach billigem Ermessen unterliegender Wahl des Lieferers auszubessern 
oder neu zu liefern, die sich innerhalb von 6 Monaten seit der Lieferung infolge eines vor dem 
Gefahrenübergang liegenden Umstandes - insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, mangelhafter 
Materialien oder mangelhafter Ausführung - als unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit nicht 
unerheblich beeinträchtigt herausstellen. Eine abweichende Garantiedauer muss ausdrücklich 
vereinbart sein. Die Feststellung solcher Mängel ist dem Lieferer unverzüglich schriftlich zu melden. 
Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferers. Verzögert sich die Lieferung ohne Verschulden des 
Lieferers, erlischt die Haftung 12 Monate nach Gefahrübergang, auch wenn eine Inbetriebnahme oder 
Abnahme nicht stattgefunden hat. Wird individualvertraglich der Beginn der Gewährleistungszeit als 
Inbetriebnahme oder Abnahme definiert und verzögern sich die Abnahme oder Inbetriebnahme ohne 
Verschulden des Lieferers, gilt die Inbetriebnahme bzw. Abnahme für den Beginn der 
Gewährleistungsfrist spätestens 4 Wochen nach Lieferung als erfolgt. 
 
2. Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstanden sind: 
Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den 
Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung und Reinigung, 
ungeeignete Betriebsmittel, ungeeigneter Baugrund, chemische, elektrochemische oder elektrische 
Einflüsse, sofern sie nicht auf ein Verschulden des Lieferers zurückzuführen sind. 
3. Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten trägt der 
Lieferer - insoweit als sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt - die Kosten des 
Ersatzstückes einschl. des Versandes, sowie die angemessenen Kosten des Aus- und Einbaus, 
ferner, falls dies nach Lage des Einzelfalles billigerweise verlangt werden kann, die Montagekosten der 
etwa erforderlichen Bestellung der Monteure und Hilfskräfte. Reisekosten, Reisezeiten und sonstige 
Aufwendungen, die durch einen Einsatz außerhalb unseres Hauses entstehen, trägt der Besteller. 
Hierzu gehören auch Wartezeiten, die vom Lieferer nicht verursacht sind. Im Übrigen trägt der 
Besteller die Kosten. 
4. Für das Ersatzstück und die Ausbesserung beträgt die Gewährleistungsfrist 3 Monate. Sie läuft 
mindestens bis zum Ablauf der ursprünglichen Gewährleistungsfrist für den Liefergegenstand. Die 
Frist für die Mängelhaftung an dem Liefergegenstand wird um die Dauer der durch die 
Nachbesserungsarbeiten verursachten Betriebsunterbrechung verlängert. 
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5. Durch etwa seitens des Bestellers oder Dritte unsachgemäß ohne vorherige Genehmigung des 
Lieferers vorgenommene Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten wird die Haftung für die daraus 
entstehenden Folgen aufgehoben. 
6. Weitere Ansprüche des Bestellers, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an 
dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt 
nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Geschäftsführer oder leitender Angestellter sowie für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Er gilt auch nicht beim 
Fehlen von Eigenschaften, die ausdrücklich zugesichert sind, wenn die Zusicherung gerade bezweckt, 
den Besteller gegen Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, abzusichern und 
auch nicht für Ansprüche des Bestellers nach dem Produkthaftungsgesetz. 
 
VII. Haftung für Nebenpflichten 
Wenn durch Verschulden des Lieferers der gelieferte Gegenstand vom Besteller infolge unterlassener 
oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsschluss liegenden Vorschlägen und 
Beratungen sowie anderen vertraglichen Nebenverpflichtungen - insbesondere Anleitung für 
Bedienung und Wartung des Liefergegenstandes - nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so 
gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Bestellers die Regelungen der Abschnitte VI und VIII 
entsprechend. 
 
VIII. Recht des Bestellers auf Rücktritt und sonstige Haftung des Lieferers 
1. Der Besteller kann vom Vertrag zurücktreten, wenn dem Lieferer die gesamte Leistung vor 
Gefahrübergang endgültig unmöglich wird. Dasselbe gilt bei Unvermögen des Lieferers. Der Besteller 
kann auch dann vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung gleichartiger Gegenstände die 
Ausführung eines Teils der Lieferung der Anzahl nach unmöglich wird und er ein berechtigtes 
Interesse an der Ablehnung einer Teillieferung hat  Ist dies nicht der Fall, so kann der Besteller die 
Gegenleistung entsprechend mindern. 
2. Liegt Leistungsverzug im Sinne des Abschnittes III. der Lieferbedingungen vor und gewährt der 
Besteller dem in Verzug befindlichen Lieferer eine angemessene Nachfrist mit der ausdrücklichen 
Erklärung, dass er nach Ablauf dieser Frist die Annahme der Leistung ablehne und wird die Nachfrist 
nicht eingehalten, so ist der Besteller zum Rücktritt berechtigt. 
 
3. Tritt die Unmöglichkeit während des Annahmeverzuges oder durch Verschulden des Bestellers ein, 
so bleibt dieser zur Gegenleistung verpflichtet. 
4. Der Besteller hat ferner ein Rücktrittsrecht, wenn der Lieferer eine ihm gestellte angemessene 
Nachfrist für die Ausbesserung oder Ersatzlieferung bezüglich eines von ihm zu vertretenden Mangels 
im Sinne der Lieferbedingungen durch sein Verschulden fruchtlos verstreichen lässt. Das 
Rücktrittsrecht des Bestellers besteht auch in sonstigen Fällen des Fehlschlagens der Ausbesserung 
und der Ersatzlieferung durch den Lieferer. 
5. Ausgeschlossen sind alle anderen weitergehenden Ansprüche des Bestellers, insbesondere auf 
Wandelung, Kündigung oder Minderung, sowie auf Ersatz von Schäden irgendwelcher Art, und zwar 
auch von solchen Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind. Im Übrigen gilt 
die Regelung gemäß VI. 6. 2. Absatz. 
 
IX. Gerichtsstand, Erfüllungsort, anwendbares Recht 
1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist der Sitz des Lieferers. 
2. Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Besteller 
Vollkaufmann, eine jur. Person des öffentl. Rechts oder ein öffentl. rechtliches Sondervermögen ist, 
die Klage bei dem Gericht zu erheben, das für den Hauptsitz oder die Lieferung ausführende 
Zweigniederlassung des Lieferers zuständig ist. Der Lieferer ist auch berechtigt, am Hauptsitz des 
Bestellers zu klagen. 
3. Das Vertragsverhältnis unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des 
Einheitlichen Kaufgesetzes. 
 
X. Teilnichtigkeit 
Sollte eine Bestimmung dieser Verkaufsbedingungen nichtig sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 


